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Memorandum über die Ergebnisse der Besprechungen zwischen der 
Regierungsdelegation der Sowjetunion und der Regierungsdelegation der Republik 
Österreich

I.

Im Zuge der Besprechungen über den ehesten Abschluß des österreichischen Staatsvertrages in Moskau vom 
12. bis 15. April 1955 wurde zwischen der sowjetischen und der österreichischen Delegation Einverständnis 
darüber erzielt, daß im Hinblick auf die von den Mitgliedern der sowjetischen Regierung — dem Herrn 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR und Außenminister der UdSSR W. M. 
Molotow und dem Herrn Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR A. I. Mikojan — 
abgegebenen Erklärungen, Herr Bundeskanzler Ing. Julius Raab, Herr Vizekanzler Dr. Adolf Schärf, Herr 
Außenminister Dr. h. c. Ing. Leopold Figl, Herr Staatssekretär Dr. Bruno Kreisky im Zusammenhang mit 
dem Abschluß des österreichischen Staatsvertrages für die Herbeiführung folgender Beschlüsse und 
Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung Sorge tragen werden.

1. Im Sinne der von Österreich bereits auf der Konferenz von Berlin im Jahre 1954 abgegebenen Erklärung, 
keinen militärischen Bündnissen beizutreten und militärische Stützpunkte auf seinem Gebiet nicht 
zuzulassen, wird die österreichische Bundesregierung eine Deklaration in einer Form abgeben, die 
Österreich international dazu verpflichtet, immerwährend eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von der 
Schweiz gehandhabt wird.

2. Die österreichische Bundesregierung wird diese österreichische Deklaration gemäß den Bestimmungen 
der Bundesverfassung dem österreichischen Parlament unmittelbar nach Ratifikation des Staatsvertrages zur 
Beschlußfassung vorlegen.

3. Die Bundesregierung wird alle zweckdienlichen Schritte unternehmen, um für diese vom österreichischen 
Parlament bestätigte Deklaration eine internationale Anerkennung zu erlangen.

4. Die österreichische Bundesregierung wird eine Garantie der Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des 
österreichischen Staatsgebietes durch die vier Großmächte begrüßen.

5. Die österreichische Bundesregierung wird sich für die Abgabe einer solchen Garantieerklärung durch die 
vier Großmächte bei den Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von 
Amerika einsetzen.

6. Die Bundesregierung wird nach Übergabe der deutschen Vermögenswerte in der sowjetischen 
Besatzungszone an Österreich. Maßnahmen herbeiführen, die eine Überführung dieser Vermögenswerte in 
das Eigentum ausländischer Staatsangehöriger einschließlich juristischer Personen privaten oder 
öffentlichen Rechts ausschließt. Ferner wird sie dafür Sorge tragen, daß gegen die beiden früheren USIA-
Betrieben, bei den Betrieben der ehemaligen sowjetischen Mineralölverwaltung, der Aktiengesellschaft 
OROP und bei der DDSG Beschäftigten keine diskriminierenden Maßnahmen ergriffen werden.

II.

Die Herren Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR W. M. Molotow und A. I. Mikojan 
haben namens der Sowjetregierung im Hinblick auf die Erklärungen der österreichischen 
Regierungsdelegation folgende Erklärungen abgegeben:

1. Die Sowjetregierung ist bereit, den österreichischen Staatsvertrag unverzüglich zu unterzeichnen.

2. Die Sowjetregierung erklärt sich damit einverstanden, dass alle Besatzungstruppen der vier Mächte nach 
Inkrafttreten des Staatsvertrages, nicht später als am 31. Dezember 1955, aus Österreich abgezogen werden.
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3. Die Sowjetregierung hält die Artikel 6, 11, 15, 16-bis und 36 für überholt oder überflüssig und ist bereit, 
diese Artikel fallen zu lassen. Sie ist überdies bereit, auch den Artikel 48-bis bei gleichzeitigem Verzicht 
Österreichs auf die Forderungen an die Sowjetunion aus den sogenannten „zivilen Besatzungskosten“ fallen 
zu lassen. Sie wird überdies die österreichische Regierung in ihren Bemühungen, weitere mögliche 
Änderungen des Staatsvertragsentwurfes zu erreichen, unterstützen und solchen Änderungen zustimmen. 
Jedoch besteht Einverständnis darüber, daß durch Vorschläge zur Änderung des Vertrages die 
Verhandlungen zum Abschluß des Staatsvertrages zwischen den vier Mächten und Österreich nicht unnötig 
verzögert werden sollen.

4. Die Sowjetregierung ist bereit, die Deklaration über die Neutralität Österreichs anzuerkennen.

5. Die Sowjetregierung ist bereit, an einer Garantie der Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des 
österreichischen Staatsgebietes durch die vier Großmächte — nach dem Muster der Schweiz —
teilzunehmen.

III.

Als Ergebnis des stattgefundenen Meinungsaustausches sind die Delegationen zu Folgendem gelangt:

Über die Lieferung von Waren an die UdSSR zur Ablöse des Wertes, der gemäß dem österreichischen 
Staatsvertrag (Artikel 35*) übergebenen sowjetischen Unternehmen in Österreich.

1. Die Sowjetregierung ist im Sinne ihrer auf der Konferenz in Berlin 1954 gemachten Zusage bereit, den 
Gegenwert der in Artikel 35* angeführten Pauschalsumme von 150 Millionen Dollar zur Gänze in 
österreichischen Warenlieferungen entgegenzunehmen.

2. Die sowjetische Delegation nimmt die Erklärung der österreichischen Delegation zur Kenntnis, daß diese 
die Liste der Waren, welche sie von der sowjetischen Delegation erhalten hat, als Grundlage annimmt, und 
in diesem Zusammenhang besondere Bevollmächtigte der österreichischen Regierung nicht später als bis 
Ende Mai dieses Jahres sich nach Moskau begeben werden.

3. Die sowjetische Delegation nimmt auch die Erklärung der österreichischen Delegation zur Kenntnis, daß 
die österreichische Regierung eine besondere Kommission bilden wird, welche sich mit den Terminen und 
der Qualität der Lieferung der Waren an die Sowjetunion befassen wird, und zwar in den vereinbarten 
Mengen für die allgemeine Summe von 150 Millionen amerikanischer Dollar, das heißt 25 Millionen 
amerikanischer Dollar jährlich.

4. Die österreichische Delegation hat sich bereit erklärt, den Vertretern des sowjetischen Bestellers die 
Möglichkeit zu gewährleisten, bei Übernahme der Waren, die zur Lieferung an die Sowjetunion auf 
Rechnung der obigen Summe bestimmt sind, Prüfungen durchzuführen. Es besteht Einverständnis darüber, 
daß die Lieferung der Waren franko österreichische Grenze zu Weltmarktpreisen erfolgen soll. Die Preise 
und die Menge der Waren werden durch die beiden Parteien jährlich drei Monate vor Beginn eines jeden 
Jahres abgesprochen werden. Die österreichische Nationalbank wird Garantiewechsel zur Sicherstellung der 
obigen Warenlieferungen auf die im Staats Vertragsentwurf erwähnte Summe von 150 Millionen 
amerikanischer Dollar ausfolgen. Die Wechsel der Österreichischen Nationalbank werden nach Maßgabe 
der Tilgung der Wechselsumme durch Warenlieferungen zurückgegeben werden.

Zur Übergabe der von der UdSSR in Österreich innegehabten Ölunternehmungen an Österreich.

1. Die sowjetische Delegation nimmt den Vorschlag der österreichischen Delegation an, wonach die 
österreichische Regierung für die an Österreich übergebenen und von der UdSSR innegehabten Ölfelder und 
Ölraffinerien eine Bezahlung durch Lieferungen von Rohöl im Ausmaß von einer Million Tonnen jährlich 
innerhalb von 10 Jahren, also von insgesamt 10 Millionen Tonnen, an die Sowjetunion leisten wird.

Die sowjetische Delegation nimmt die Erklärung der österreichischen Delegation zur Kenntnis, daß die 
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österreichische Regierung sich das Recht vorbehält, die Lieferungen der angeführten Menge von Rohöl an 
die Sowjetunion auch in kürzeren Fristen durchzuführen. Das Rohöl wird zu folgenden Bedingungen 
geliefert werden: franko österreichische Grenze, frei von Abgaben und Zöllen.

2. Die österreichische Delegation hat die Erklärung der sowjetischen Delegation zur Kenntnis genommen, 
daß zu den von der Sowjetunion an Österreich übergebenen Ölunternehmen und Ölfeldern auch die 
Raffinerien und die Aktiengesellschaft für Handel mit Ölprodukten (OROP) gehören.

Zur Übergabe der Vermögenswerte der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft im östlichen Österreich 
an Österreich.

Die sowjetische Seite übergibt an Österreich alle Vermögenswerte der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, 
die sich im östlichen Österreich befinden einschließlich der Schiffswerft in Korneuburg, der Schiffe und 
Hafenanlagen, wofür die österreichische Regierung gleichzeitig mit der Übergabe dieser Vermögenswerte 
an Österreich den Betrag von zwei Millionen amerikanischer Dollar an die Sowjetunion auszahlen wird.

Zur Frage des Handels zwischen der Sowjetunion und Österreich.

1. Es wurde zwischen der Sowjetunion und Österreich Einverständnis erzielt, einen Handelsvertrag für die 
Dauer von fünf Jahren abzuschließen, mit automatischer Verlängerung, sofern keine Kündigung des 
Vertrages von einer der beiden Parteien erfolgt.

2. Weiters wurde auch Einverständnis darüber erzielt, daß ein Vertrag über den Warenaustausch und den 
Zahlungsverkehr zwischen Österreich und der Sowjetunion für die Dauer von fünf Jahren geschlossen wird, 
wobei die Mengen der Waren jährlich vereinbart werden.

Ausgefertigt in zwei Exemplaren, jedes in russischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte 
gleichermaßen authentisch sind.

Zur Beurkundung des oben Angeführten wird dieses Memorandum paraphiert.

Für die Regierungsdelegation der Sowjetunion:
W. M. Molotow
A. I. Mikojan

Für die österreichische Regierungsdelegation:
J. Raab
A. Schärf
L. Figl 
B. Kreisky

Moskau, am 15. April 1955

*Im endgültigen Text des Staatsvertrages Artikel 22 
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